
An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

Dr. Kar! Renner-Ring 3 
1010 Wien 

VERBAND DER 

ELEKTRIZITÄTSWERKE 

ÖSTERREICHS 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

DI Pa/Ha 
Sachbearbeiter, DW 

DI Pauritsch, 233 
Wien, am 

29. Dezember 1997 

VEÖ-Stellungnahme zum Entwurf eines Bauarbeitenkoordinationsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen, wie vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales gewünscht, 25 Exemplare unserer Stellungnahme zum Entwurf eines Bauarbeitenkoordi

na tionsgesetzes. 

Beilage 

Brahmsplatz 3 
A-1041 Wien 

Postfach 123 
DVR 0422100 

Mit freundlichen Grüßen 

VERBAND D R ELEKTRIZITÄTSWERKE 
. STERREICHS 

Für ie Geschäftsführerin: 

i.A. 
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An das 
Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Praterstraße 31 
1020 Wien 

VERBAND DER 

ELEKTRIZITÄTSWERKE 

ÖSTERREICHS 

Ihr leichen 

ZI. 66.700/1-3/97 
Ihre Nachricht vom 

12. ~ovember 1997 
Unser leichen 

DIPaiHa 
Sochbeorbeiter, DW 

DI Pauritsch, 233 
Wien, am 

18. Dezember 1997 

Entwurf eines Bauarbeitenkoordinationsgesetzes 

Zum obigen Gesetzesentwurf erlauben wir uns, wie folgt Stellung zu nehmen. 

Zu § 2 Abs. 3: 

Auch wenn sich der Gesetzesentwurf in § 2 Abs. 3 ausdrücklich auf "Hoch- und Tiefbauarbei

ten" bezieht, so ist zu befürchten, daß bei strenger Auslegung auch Wartungs- und Instandhal

tungsarbeiten an Leitungen und Schaltanlagen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen un

ter dessen Geltungsbereich subsumiert werden, weil Leitungsmaste im weiteren Sinne auch als 

"Bauwerke" definiert werden. Wir ersuchen daher, derartige Arbeiten im Sinne einer Klarstel

lung in geeigneter Weise vom Geltungsbereich des Gesetzes auszunehmen. 

In diesem Sinne sollte nach unserer Ansicht § 2 Abs. 3 durch folgenden Satz ergänzt werden: 

"Nicht zu diesen Arbeiten zählen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Leitungen und 

Schaltanlagen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, soweit sie von diesen selbst oder von 

einschlägigen Fachfirmen durchgeführt werden." 

Sollte für eine derartige Ergänzung des Gesetzes kein Konsens erreichbar sein, schlagen wir 

alternativ vor, im Detail Ergänzungen in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 vorzunehmen. 

Eine Notwendigkeit dafür ergibt sich daraus, daß Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungs

arbeiten an Hochspannungsleitungen und Schaltanlagen von EVU weitgehend durch das nicht 

vorhersehbare Störungs- und Ausfallsgeschehen bestimmt sind und deshalb in der Regel sehr 

kurzfristig durchgeführt werden müssen. In diesem Falle ist es daher nicht möglich, daß "vor 

Eröffnung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird", selbst wenn 

dabei Arbeiten zu verrichten sein sollten, die "mit besonderen Gefahren für Sicherheit und 
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Gesundheit von Arbeitnehmern verbunden sind". Arbeiten dieser Art gehören im übrigen zu 

den täglichen Aufgaben der Mitarbeiter eines EVU. 

Für Arbeiten an Hochspannungsleitungen werden von den Mitgliedsunternehmen unseres 

Verbandes ausschließlich Fachkräfte herangezogen, die aufgrund ihrer hohen Qualifikation in 

der Lage sind, derartige Tätigkeiten auszuführen, ohne dabei einer" erhöhten Gefahr für 

Sicherheit und Gesundheit" ausgesetzt zu sein. Dieses Personal erhält ständig Schulungen im 

Bereich der Unfallvermeidung, des Arbeitnehmerinnenschutzes und des einschlägigen Vor

schriftenwesens. Die Erstellung eigener Sicherheits- und Gesundheitschutzpläne für diese 

Arbeiten führt daher in diesem Fall nicht zu einer Erhöhung der Arbeitssicherheit. 

Wir schlagen daher vor, im § 7 Absatz 2 Zift. 1 wie folgt zu formulieren: 

"1. Arbeiten, bei denen die Gefahr des Absturzes aus einer Höhe von mehr als 7 m, ausge

nommen das Besteigen von Leitungsmasten durch Fachpersonal, des Verschüttetwerdens ... " 

Als Formulierung für § 7 Absatz 2 Ziff. 4 schlagen wir vor: 

"4. Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen, sofern sie nicht von Fachpersonal des 

Leitungsbetreibers durchgeführt oder von diesem beaufsichtigt werden," 

Zu § 11: 

Wir regen an, für Bauprojekte, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits 

in einem fortgeschrittenen Planungs- bzw. Ausführungsstadium befinden, entsprechende 

Übergangsregelungen vorzusehen. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

Mit freundlichen Grüßen 

VERBAND DER ELEKTRIZITÄTSWERKE ÖSTERREICHS 

Die Geschäftsführerin: 

(Gen. Dir. Dr GAR TNER-GABITZER) 
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